
wisse Einseitigkeit und teilweise eine Tendenz der 
Liberalisierung hineingetragen worden, die sich in dem 
Bestreben äußerte, ein vermeintliches Übergewicht 
der staatlichen Organe gegenüber dem einzelnen Bür
ger im Strafverfahren zu beseitigen8. Dadurch kam es, 
daß die Fragen nach der strikten Wahrung der Rechte 
des Angeklagten und besonders seines Rechts auf 
Verteidigung im weitesten Sinne nicht nur in den Mit
telpunkt der Untersuchung der Kommission gestellt 
wurden, sondern ein ausgesprochenes Übergewicht be
kamen und z. B. zu einer theoretisch überspitzten 
Auslegung und Verwirklichung des Parteiprinzips im 
Verhältnis zwischen Staatsanwalt und Angeklagtem 
führten9.

Die Wahrung der Rechte der Bürger ist und bleibt 
e i n e  wesentliche Seite der sozialistischen Gesetzlich
keit mit all dem Gewicht, das die 3. Parteikonfe
renz hierauf gelegt hat. Es darf jedoch niemals ver
gessen werden, daß die Voraussetzung für den Schutz 
der Rechte der Bürger der Bestand und die Sicherheit 
des volksdemokratischen Staates ist. Beide Seiten 
bilden im volksdemokratischen Staat eine Einheit, die 
auf der Verbindung der gesellschaftlichen Interessen 
der Gesamtheit und der persönlichen Interessen der 
Bürger beruht. Die Festigung der Gesetzlichkeit in 
jeder Richtung ist eine zentrale Aufgabe der Partei 
und der Regierung. Der entscheidende Gesichtspunkt 
liegt hierbei jedoch darin, daß die Verwirklichung 
der Aufgaben des Fünfjahrplans unmittelbar mit der 
demokratischen Entwicklung verbunden ist und daß 
eine wahrhaft demokratische Entwicklung nicht mög
lich ist ohne strikte Wahrung der Gesetzlichkeit.

Die Erfüllung der auf dem 30. Plenum des Zentral
komitees der SED behandelten nationalen Aufgabe, 
den Kampf um ein friedliches, demokratisches 
Deutschland zum Siege zu führen, hat zur Voraus
setzung die Stärkung der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
in der DDR und damit zugleich die Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit. Weil die Staatsmacht 
das Hauptinstrument beim Aufbau des Sozialismus ist, 
durch das die führende Rolle der Partei und die 
Herrschaft der Arbeiterklasse verwirklicht werden, ist 
die immer bessere Ausgestaltung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit auf dem IV. Parteitag, der 3. Partei
konferenz und dem 30. Plenum immer wieder so nach
drücklich gefordert worden10. Wenn die Entschließung 
der 3. Parteikonferenz hervorhebt, daß die Festigung 
der volksdemokratischen Staatsordnung zugleich zur 
weiteren Entwicklung und Gewährleistung der Rechte 
der Bürger führt, so gehört hierzu aber auch, daß kein 
wirkliches Verbrechen unbestraft bleibt11. Es darf da
her bei einer Untersuchung über die bessere Ausge
staltung des Strafverfahrens niemals die Tatsache ver
gessen werden, daß die StPO ein Gesetz ist, dessen 
Aufgabe und Ziel darin besteht, zusammen mit dem 
materiellen Strafrecht den Schutz unseres Staates und 
seiner Bürger vor Verbrechen zu gewährleisten, den 
Kampf gegen das Verbrechen zu führen und damit 
zugleich ein System von Garantien der Rechte der 
Bürger zu sein. Ohne die erste Seite der Aufgabe des 
Gesetzes wäre die zweite ohne Sinn, und die volle 
Verwirklichung der zweiten Seite kann wiederum 
ohne die Verwirklichung der ersten Seite nicht erreicht 
werden, da die Aufgabe des Strafprozesses, wie sie in 
§§ 1 und 2 StPO statuiert ist, nur in dieser Einheit 
der beiden Seiten erfüllt werden kann12. In diesem 
Sinne kann nur die Erkenntnis, daß die Erforschung 
der Wahrheit und die Wahrung der Gesetzlichkeit im 
Strafprozeß eine Einheit darstellen, den richtigen Aus
gangspunkt der Prüfung bilden, nicht aber die 
liberalisierende Tendenz, den Angeklagten mit allen 
Mitteln gegen etwaige Übergriffe des Staates zu 
schützen13. Denn es darf immerhin die Tatsache nicht

8 vgl. Leitartikel in NJ 1957 S. 131.
9 Vgl. NJ 1956 S. 791 zu n 1.
10 vgl. Walter Ulbricht, Einheit 1957 S. 657 fl.; Benjamin, 
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11 vgl. Benjamin, Einheit 1956 S. 546.
12 vgl. hierzu Ranke, Staat und Recht 1952 S. 103, und in 

Fragen des Beweisrechts im Strafprozeß, S. 117.
13 vgl. Ranke, NJ 1956 S. 442, und in Fragen des Beweis- 
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außer Betracht bleiben, daß derartige Verletzungen 
der Gesetzlichkeit wie in anderen Volksdemokratien 
bei uns nicht vorgekommen sind14.

Bei aller Bedeutung einer „institutioneilen“ Gewähr
leistung der Rechte der Bürger durch die Formen des 
gesetzlich geregelten Verfahrens ist doch die Verwirk
lichung der Aufgaben eines sozialistischen Straf
prozesses schlechthin durch den Klasseninhalt des 
sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern, in 
dessen Wesen es liegt, daß alle Staatsfunktionen im 
Interesse der Werktätigen ausgeübt werden, und die 
Tatsache, daß die Rechtsnormen der Ausdruck dieser 
realen gesellschaftlichen Ordnung sind, von viel 
grundlegenderer Bedeutung. Während der bürgerlich
kapitalistische Staat hinter einer Fülle komplizierter, 
demokratisch scheinender „institutioneller Garan
tien“ und formaler Verfahrensnormen nur die staat
liche Willkür und Unterdrückung der werktätigen Be
völkerung durch das herrschende Monopolkapital ver
birgt, ist erstmalig im sozialistischen Staat der Schutz 
der Rechte der Bürger in Gerichtsverfassung und Ver
fahrensordnung real gewährleistet, und es besteht 
Übereinstimmung zwischen der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und der Rechtsform des Strafprozesses, 
d. h. den „institutioneilen Garantien“ der Bürger
rechte im Strafverfahren. Nicht zuletzt ist dabei auf 
die gleichberechtigte Mitwirkung der Schöffen hinzu
weisen15.

Gesamtbeurteilung der Diskussion
In der Diskussion über den Bericht der Kommission 

sollte gewissermaßen die vor der Verabschiedung der 
StPO im Jahre 1952 unterbliebene Diskussion nach
geholt werden16. In dieser Diskussion haben sich je
doch z. T. die bereits erwähnten Mängel der Kommis
sionsarbeiten noch verstärkt. Denn die Fragen der 
Gesetzesänderung sind in noch breiterem Umfang und 
z. T. ohne ausreichende Berücksichtigung ihrer größe
ren oder geringeren Wichtigkeit erörtert worden. Da
gegen hat die Diskussion nur schwach die Aufgabe 
erfüllt, gerade zur Einseitigkeit der Vorschläge der 
Kommission kritisch Stellung zu nehmen und sie im 
Sinne der Hinweise des 30. Plenums zu korrigieren17. 
Obwohl schon in der Einleitung zum gedruckten Be
richt der StPO-Kommission darauf hingewiesen war, 
daß die Fragen der Garantien der Rechte der Bürger 
stets im Zusammenhang mit der Aufgabe des Straf
prozesses, den Schutz des Staates und seiner Bürger 
gegen Verbrechen zu gewährleisten, betrachtet werden 
müssen und eine isolierte Behandlung einzelner Auf
gaben des Strafverfahrens fehlerhaft ist, hat die Dis
kussion diesen dialektischen Zusammenhang oft ver
nachlässigt. Die Auswirkungen, welche der Kampf 
zwischen den zwei Systemen, der prinzipielle Kampf 
zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen 
System, für die gesamte Strafpolitik der Deutschen 
Demokratischen Republik, also auch für den Straf
prozeß haben muß, sind nicht genügend beachtet 
worden, obwohl bereits der Generalstaatsanwalt in 
seinem Referat auf der Tagung am 10. Mai 1956 ent
schieden auf die Notwendigkeit des Schutzes des Staa
tes gegen verbrecherische Angriffe unserer Feinde hin
gewiesen hatte18. Vor allem gilt das für einige Dis
kussionsbeiträge von Rechtsanwälten, die — mag es 
auch bis zu einem gewissen Grad vom Standpunkt des 
Verteidigers her verständlich sein — eine Reihe von 
Forderungen aufgestellt haben, welche Ausdruck der 
Tendenz zu einer liberalistisehen Einschränkung der 
Funktionen staatlicher Organe sind19.

Ausgehend von der Meinung, daß einige Bestimmun
gen unserer StPO zu weit gefaßt sind und infolgedes-
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